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- Zweck: Die Ziele der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaf-

fungswesen (IVöB) sind breiter formuliert und der Zweckartikel verlangt nebst dem 

wirtschaftlichen auch ausdrücklich den ökologisch und sozial nachhaltigen Einsatz 
der öffentlichen Mittel (Art. 2 IVöB). 

 

- Neuregelungen im freihändigen Verfahren: 

o Neu: Die Vergabestelle vergibt einen Folgeauftrag an die Gewinnerin eines Pla-

nungs- oder Gesamtleistungswettbewerbs (Art. 21 Abs. 2 lit. i IVöB). 

o Wegfall: Vergabe eines neuen, gleichartigen Auftrags, welcher sich auf einen 

Grundauftrag bezieht, welcher im offenen oder selektiven Verfahren vergeben 

wurde (§ 10 Abs, 1 lit. g aSVO). 

 
- Wettbewerbe und Studienaufträge sind neu explizit auch ausserhalb des Baube-

reichs anwendbar (Art. 22 IVöB) 

 

- Neue Beschaffungsinstrumente wie elektronische Auktionen (Art. 23 IVöB), der 

Dialog (Art. 24 IVöB) oder Rahmenverträge (Art. 25 IVöB). 

 

- Sicherstellung der Teilnahmebedingungen durch die Auftraggebenden (Art. 26 

IVöB) und Nachfragepflicht u.a. bei ungewöhnlich niedrigen Angeboten (Art. 38 

IVöB). 

 

- Neue Zuschlagskriterien (Art. 29 IVöB): Neben dem Preis und der Qualität einer 

Leistung kann der Auftraggebende auch Kriterien wie Lebenszykluskosten, Ästhetik, 

Nachhaltigkeit, Plausibilität des Angebots, Innovationsgehalt, Kreativität, Effizienz 
der Methodik sowie unterschiedliche Preisniveaus in den Ländern, in welchen 
eine Leistung erbracht wird (§ 4 BeiG IVöB) berücksichtigen (nicht abschliessende 

Liste). 
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- Zwei-Couverts-Methode (Leistung und Preis in separaten Couverts) neu in der IVöB 

geregelt (Art. 37 Abs. 3 IVöB) 

 

- Zuschlag ans «vorteilhafteste» anstatt ans «wirtschaftlich günstigste Angebot  

(Art. 41 IVöB). Der Fokus liegt neu auf Qualitäts-, Nachhaltigkeits- und Innovations-
kriterien, welche entsprechend stärker zu gewichten sind.  

 

- Ausweitung der Sanktionsmöglichkeiten bei schwerwiegenden Verstössen von An-

bietenden gegen Bestimmungen (Art. 44 IVöB) des Beschaffungsrechts (Art. 45 IVöB). 

 

- Meldepflicht an die WEKO bei Verdacht auf unzulässige Wettbewerbsabreden  

(Art. 45 Abs. 2 IVöB). 

 

- Verlängerung der Beschwerdefrist von 10 auf 20 Tagen (Art. 56 IVöB). 

 

- Änderung der Schwellenwerte bei Lieferungen im freihändigen Verfahren (neu bis 

zu einem Auftragswert von Fr. 150 000 möglich statt bis Fr. 100 000) 

 
- Gegen Verfügungen gemäss Art. 53 IVöB ist unabhängig vom Auftragswert die Be-

schwerde ans Verwaltungsgericht als einzige kantonale Instanz zulässig (§ 3 BeiG 

IVöB) 

 

- Übergangsrecht: Beschaffungsverfahren, welche vor dem 1. Oktober 2023 eingelei-

tet wurden, sind nach dem bisherigen Recht zu Ende zu führen (Art. 64 IVöB) 


